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Stadt Nideggen Amtlicher Vordruck für die Erklärung 

Der Bürgermeister zur Übernachtungssteuer  

Zülpicher Straße 1 Telefon 02427 / 809 - 25 oder 65

52385 Nideggen

Erklärung des Beherbergungsbetriebes zur Übernachtungssteuer  

Debitorennummer 

Name  der  Betreiberin oder des Betreibers Vorname

Telefonnummer Faxnummer E-Mail-Adresse

Straße und Hausnummer Postleitzahl  Ort

sofern vorhanden: sofern vorhanden:

Registergericht Registerart und Registernummer

Name und Anschrift des Beherbergungsbetriebes, für den die Erklärung abgegeben wird

Name des Beherbergungsbetriebes

Straße und Hausnummer  Postleitzahl Ort

Bemessungsgrundlage

Abgabefrist

 E-Mail steueramt@nideggen.de

Die Erklärung zur Übernachtungssteuer erfolgt gemäß § 8 der Satzung zur Erhebung einer Übernach-

tungssteuer im Gebiet der Stadt Nideggen.

Name und Anschrift des Steuerentrichtungsschuldners (Betreiberin oder Betreiber des Beherber-

gungsbetriebes)

Bemessungsgrundlage ist das Bruttoentgelt nach § 5 der o.g Satzung. Das Bruttoentgelt ist der Über-

nachtungspreis inklusive Mehrwertsteuer.

Die Steuererklärung ist bis zum 15. Tag nach Ablauf eines Kalendervierteljahres einzureichen. Zur Prüfung der

Angaben behalte ich mir vor, geeignete Nachweise zu verlangen.
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A.  Abgabenpflichtige Beherbergungsleistungen

Anzahl der Übernachtungen Bemessungsgrundlage

in vollen Euro

Euro.

B. Beruflich bedingte Übernachtungen 

Anzahl der Übernachtungen: Bemessungsgrundlage

in vollen Euro

Euro.

davon Anzahl der Übernachtungen anlässlich 

Klassenfahrten:

C  Nur bei Pauschalpreisen

Anzahl der Übernachtungen Bemessungsgrundlage

in vollen Euro

Euro.

D  Erhebungszeitraum

Kalenderjahr      1. Kalendervierteljahr      2. Kalendervierteljahr

3. Kalendervierteljahr 4. Kalendervierteljahr

     abweichender Zeitraum

von bis

Ort und Datum Unterschrift des Steuerentrichtungsschuldners

Übernachtungen, die beruflich bedingt zwingend erforderlich waren, sind nicht steuerbar und unterliegen

somit nicht der Steuerfplicht. Diese Übernachtungen sind in geeigneter Form nachzuweisen. 

Betrag der Gesamtrechnung einschließlich Mehrwertsteuer abzüglich einer Pauschale von 7,00 Euro für

Frühstück und je 10,00 Euro für Mittag- und Abendessen je Gast

Ich versichere hiermit, dass ich die Angaben in dieser Abgabenerklärung wahrheitsgemäß nach bestem Wissen

und Gewissen gemacht habe.

Alle Beherbergungsentgelte einschließlich  Mehrwertsteuer, außer den unter Punkt B und C genannten Fällen.
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